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von pawesen ader von keysern, vnd ist körczlich vffkomen 29 („dass wir 
nichts davon halten, weil es weder vom Papst noch vom Kaiser bestä­
tigt wurde und erst vor Kurzem entstanden ist“). Das vermeintliche 
kaiserliche Privileg spielte also ebenso eine entscheidende Rolle für die 
autoritative Aufladung der Weichbildvulgata wie ihr hohes Alter. Erst 
im Jahr 1648 schrieb der heute weitgehend unbekannte Kameralist 
Benjamin Leuber gegen den Mythos an, es handele sich beim Weichbild 
(wie beim Landrecht und beim Lehnrecht übrigens auch) um kaiserli­
che Gesetze30, womit er zunächst allerdings kaum Gehör fand.
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III. Rezeption und rechtshistorische Bedeutung

Die sogenannte Magdeburger Stadtrechtsfamilie31 gehört neben der 
Lübischen zu den größten vormodernen deutschen Rechtsbereichen 
in Nord- und Mitteldeutschland32. Sie hat darüber hinaus weit nach 
Mittel- und Osteuropa ausgestrahlt, was es zur mit Abstand größten 
unter den deutschen Stadtrechtsfamilien macht33. Eine jüngst in der 
Fachliteratur publizierte Karte34 zeigt das eindrücklich, wenn auch 
nur exemplarisch, anhand einer kleinen Auswahl wichtiger Städte, die 
allerdings eher die weite Ausbreitung als die Dichte der Verbreitung 
Sächsisch-magdeburgischen Rechts demonstriert.


